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Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
Aktenzeichen 66.3/40744-22-600 
    
Genehmigungsverfahren nach §§ 4/6 sowie § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung  
(Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 5 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG 
für die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage als Teil einer Windfarm in 33184 Altenbeken-
Schwaney)  
 
 
Die Lackmann Phymetric GmbH, Vattmannstraße 6, 33100 Paderborn, beantragt für den Standort Altenbe-
ken, Gemarkung Schwaney, Flur 18, Flurstück 5, die Genehmigung nach § 4 BImSchG für die Errichtung 
und den Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Enercon E-82 mit einer Nabenhöhe von 84,58 m, einem 
Rotordurchmesser von 82 m sowie einer Nennleistung von 2.300 kW.  
 
Die v.g. Anlage ist unter Nr. 1.6.2 des UVPG als Vorhaben genannt, für das im Rahmen einer allgemeinen 
Vorprüfung nach § 5 UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den Kriterien der Anlage 3 UVPG 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu berücksichtigen wären.  
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Maßgeblich für diese Entscheidung war, dass durch 
das Vorhaben unter Berücksichtigung der bereits genehmigten Windfarm-Konstellation keine Verschlech-
terung für die betroffenen Schutzgüter zu erwarten ist. Die immissionsschutzrechtlichen Richtwerte betref-
fend das Schutzgut Mensch / menschliche Gesundheit werden eingehalten, erhebliche nachteilige Auswir-
kungen auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt sind nicht ersichtlich, gleiches gilt für die Schutzgüter 
Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft. Auch für das kulturelle Erbe und sonstige Sachgüter 
können keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen im Vergleich zur Ausgangssituation festgestellt wer-
den. Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung entfällt.  
 
Die Feststellung ist selbstständig nicht anfechtbar.  
 
Die Entscheidung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekanntgegeben.  
 
 
Im Auftrag  
gez.  
 
Kasmann 
 


